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I.  Unsicherheit im Gesetz 

1.  „Unsicherheit“ im Gesetz bezieht sich auf 
implizites Wissen, das im Gesetz niedergelegt ist. 

2.  Der Status dieses Wissens lautet „unsiche-
res Wissen“, in diesem Sinne kann man von Un-
sicherheit sprechen  

3.  Das implizite Wissen ist unsicher, weil es 
Annahmen über die Zukunft birgt. 

4.  Ein geeignetes Analysemuster, um die im 
Gesetz enthaltenen Annahmen über die Zukunft 
zu ermitteln, setzt am Nexus zwischen Tatbe-
stand und Rechtsfolge an. 

5.  Der Begriff Analysemuster bezeichnet die 
Möglichkeit, Komponenten von Gesetzen – wie 
vorliegend „Tatbestand“ und „Rechtsfolge“ – in 
einer spezifischen Modellierung zu präsentieren. 
Kein Analysemuster beansprucht Allgemeingül-
tigkeit.  

II.  Der Nexus zwischen Tatbestand und 
Rechtsfolge 

1.  Ein Analysemuster, das am Nexus zwi-
schen Tatbestand und Rechtsfolge anknüpft, ist 
beispielsweise das imperativische Muster. Es re-
konstruiert Tatbestand und Rechtsfolge als je-
weils konditionales Muster im Sinne einer 
Wenn-dann-Struktur. 

2.  Ein komplexeres Analysemuster, das 
ebenfalls an den Nexus zwischen Tatbestand und 
Rechtsfolge anknüpft, liefert das deskriptive Mu-
ster. Es strukturiert Tatbestand und Rechtsfolge 
als exklusiv-konditionales Muster im Sinne einer 
Wenn-dann-und-nicht-Struktur. 

3.  Jedes Gesetz kann sowohl imperativ als 
auch deskriptiv rekonstruiert werden. Die impe-
rative Analyse mag die gebräuchlichere sein. Sie 

kann aber jeweils umgeformt werden in die de-
skriptive Alternative. 

III.  Implizite Annahmen vor dem 
Hintergrund des deskriptiven Analysemusters  

1.  Das deskriptive Analysemuster deckt in 
besonders deutlicher Weise implizite Annahmen 
über die Zukunft auf, die jedes Gesetz enthält. 

2.  Jede Kombination aus Tatbestand und 
Rechtsfolge zwingt zu einer Vielzahl impliziter 
Annahmen über die Wirklichkeit, weil sie das 
Wissen über die Welt in einer juristischen Wei-
se strukturiert. 

3.  Jeder Tatbestand beschreibt einen Sach-
verhalt, der das Potential hat, sich zu einem wei-
teren Sachverhalt zu entwickeln, nämlich demje-
nigen, welchen die Rechtsfolge beschreibt 
(Wenn-dann).  

4.  Es gibt einen dritten Sachverhalt, der auch 
Folge des Tatbestands sein könnte, es aber nicht 
werden soll, weil er verboten ist – das kontradik-
torische Gegenteil der Rechtsfolge (Wenn-dann-
nicht).  

5.  Dieses implizite Wissen, das Tatbestand, 
Rechtsfolge und Verbot miteinander verknüpft, 
muss notwendigerweise (neben anderem) Pro-
gnosen beinhalten, die sich aus den benannten 
Tatbestand-Rechtsfolge-Verkettungen ergeben. 

IV.  Zum Verhältnis zwischen 
Rechtsdogmatik und Konstruktion der 

Wirklichkeit 

1.  Jedes Gesetz konstruiert eine Wirklichkeit 
in dem Augenblick, in dem es beschreibt, wor-
auf es angewendet werden kann. 

2.  Anders als die Nachbarwissenschaften, die 
in der Diskussion und Verwerfung ihrer Theori-
en frei sind, kann das Gesetz nicht ignorieren, 
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dass aus der Konstruktion ein einheitlicher Stan-
dard über das hinnehmbare Maß an Unsicher-
heit erwächst. 

3.  Ein vorhandener Gesetzesbestand kann auf 
diese Weise Aufschluss geben über den Skepti-
zismus einer Rechtsordnung, d.h. über Art und 
Güte der Aussagen, die sie hinsichtlich der Zu-
kunft zu akzeptieren bereit ist. 

4.  Die Wirklichkeitsbeschreibung im 
Rechtssatz stellt Steuerungsfolgeaufgaben, die 
bislang nur in Umrissen diskutiert werden. 

5.  Bspw. müssen verschiedene Gesetze einer 
Rechtsordnung „ihre Welt“ in je gleicher Weise 

konstruieren, damit sie über denselben Gegen-
stand reden, mithin gleichzeitig angewendet wer-
den können. 

6.  Eine unterkomplexe Wahrnehmung die-
ser Konstruktion der Wirklichkeit birgt erhebli-
che Risiken in der Rechtsanwendung. 

7.  Bspw. läuft die rechtliche Würdigung von 
sicherheitsrechtlichen Generalklauseln ohne 
Kenntnis der Konstruktionsstruktur Gefahr, Ein-
griffsschwellen zu früh oder zu spät zu erkennen. 
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